
auch in einem konzentrierten Verfahren strengste Ge
setzlichkeit zu wahren und auch in einem summarischen 
Verfahren, wie beim Arrest und der einstweiligen Ver
fügung, denselben strengen Maßstab anzulegen. Falsch 
wäre es aber, die Anwendung der einstweiligen Verfü
gung über die im Wortlaut des Gesetzes gegebenen Be
schränkungen hinaus zu begrenzen. Das würde das Zu
rückgreifen auf eine längst überwundene Rechtspre
chung bedeuten, die sich um die Unterscheidung der 
Voraussetzungen in §§ 935 ZPO und 940 ZPO bemühte; 
sie erkannte dabei nicht, daß die Voraussetzungen da
für, daß hier ein bestehender Zustand erhalten und dort 
ein bestehender Zustand neu geregelt werden muß, nicht 
selten in denselben tatsächlichen Verhältnissen gegeben 
ist und daß der entscheidende Gesichtspunkt der ge
sellschaftlich notwendige Schutz ist, einen wesentlichen 
Nachteil durch beschleunigte gerichtliche Entscheidung 
abzuwenden, ohne Rücksicht darauf, ob sie lediglich zur 
Sicherung oder gegebenenfalls zur Befriedigung des 
Anspruchs führt.

Die Anwendung der einstweiligen Verfügung über 
die im Wortlaut des Gesetzes gegebene Beschränkung 
hinaus zu begrenzen, ist falsch, wenn die einstweilige 
Verfügung der Verwirklichung eines Rechts dienen soll, 
die durch die drohende Veränderung eines bestehenden 
Zustandes vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde, oder wenn in bezug auf ein streitiges Rechts
verhältnis eine vom Richter als notwendig erkannte 
Veränderung beschleunigt herbeigeführt werden muß, 
um einen wesentlichen Nachteil oder eine drohende 
Gefahr abzuwenden.

Die Rechtsprechung weitgehender Beschränkung zu 
unterwerfen, erscheint insbesondere deshalb nicht ge
boten, weil in jedem Fall die einstweilige Verfügung 
der Entscheidung im Hauptprozeß nicht vor greift und 
dem Antragsteller im Falle der Zurückweisung der 
Klage die Pflicht zur Rückerstattung droht.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß bei so 
weitgehenden einstweiligen Verfügungen grundsätzlich 
nicht ohne mündliche Verhandlung entschieden werden 
sollte (§§ 935, 937 Abs. 2 ZPO).

Kurt S c h u m a n n ,  
Präsident des Obersten Gerichts

Arbeitsrecht
§§ 134, 138 BGB.
1. Ein Arbeitsvertrag, der eine Angestellte zur Tra

gung eventueller Betriebsverluste verpflichtet, verstößt 
gegen gesetzliche Bestimmungen.

2. Uber die Abgrenzung von Arbeitsreehtsverhältnissen 
zu Zivilrechtsverhältnissen.

Bezirksarbeitsgericht Potsdam, Urt. vom 30. Oktober 
1953 — BA 26/53.

Die Klägerin war von dem Verklagten in dessen Erfri
schungshalle als Verkäuferin eingestellt worden. Zum Abschluß 
eines Arbeitsvertrages mit tarifvertraglicher Entlohnung wurde 
nicht geschritten, sondern zwischen den Parteien ein Vertrag 
dahingehend abgeschlossen, daß die Klägerin als Verkäuferin 
tätig sein und bis zum Ablauf eines bestimmten Termins eine 
Kündigung beider Vertragsteile nicht stattfinden sollte. Für 
die Überlassung der Einrichtung und der Warenvorräte wurde 
von der Klägerin eine Kaution in Höhe von 500 DM verlangt 
und gestellt. Für die Abnutzung des Inventars waren von der 
Klägerin jeden Monat 120 DM an den Verklagten zu zahlen. 
Der Reingewinn verblieb der Klägerin mit der Maßgabe, daß 
sie für a l l e  mit der Erfrischungshalle zusammenhängenden 
Betriebsausgaben verantwortlich war und die erforderlichen 
Zahlungen zu leisten hatte. Die Errechnung der Höhe der 
noch zu leistenden Zahlungen, als sog. Gehaltsteil, wurde von 
einem Buchsachverständigen nach Einsicht und Überprüfung 
der- Geschäftsbücher vorgenommen. In den Monaten April bis 
November erhielt die Klägerin rund 4000 DM und leistete auch 
bis zum Abschluß des Monats Oktober die im Vertrag fest
gelegten Betriebsausgaben. Für die Folge verweigerte die Klä
gerin die Zahlung der Betriebsausgaben, so daß der Verklagte 
zur Zahlung von 606,45 DM ausstehender Betriebsausgaben 
herangezogen wurde. Aus diesem Grunde verweigerte der Ver
klagte nach der Lösung des Vertrages die Herausgabe der Kau
tion in Höhe von 500 DM.

Mit ihrer Klage hat die Klägerin beantragt, den Verklagten 
zur Zahlung von 500 DM zur verurteilen.

Der' Verklagte hat mit der Widerklage beantragt, die Kläge
rin zur Zahlung von 106,45 DM zu verurteilen und den Antrag 
der Klägerin zurückzu weisen.

Das Kreisarbeitsgericht hat entsprechend dem Anträge des 
Verklagten erkannt. Es hat die Entscheidung damit begründet, 
daß die Klägerin den abgeschlossenen Vertrag zu erfüllen habe. 
Aus dieser Verpflichtung sei auch die Verurteilung zur Zahlung 
der über den Betrag von 500 DM hinausgehenden Summe ge
rechtfertigt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung.

Aus den G r ü n d e n :
Der Berufung war unter Aufhebung der erstinstanz

lichen Entscheidung Erfolg zu geben. Das Berufungs
gericht hatte, im Gegensatz zum Vordergericht, zuerst 
zu prüfen, ob aus dem Abschluß des Vertrages der 
Parteien eine Rechtsverbindlichkeit abzuleiten ist. Das 
war zu verneinen, da die Rechtsbeziehungen aus einem 
abgeschlossenen Vertrage nur anzuerkennen sind, wenn 
die gesetzlichen Bestimmungen und die gesellschaft
lichen Verpflichtungen zum Inhalt des Vertrages ge
macht wurden.

Im vorliegenden Vertrage war ohne Festsetzung einer 
tarifvertraglichen Entlohnung die Klägerin zur Tragung 
sämtlicher betrieblicher Ausgaben verpflichtet worden. 
Zu dieser Erfüllung betrieblicher Ausgaben gehört auch 
die Zahlung der Beiträge des Verklagten zur Sozialver
sicherung. Eine derartige Verpflichtung war, weil gegen 
gesetzliche Bestimmungen verstoßend, nichtig. Es un
terliegt bei der Prüfung des Vertrages keinem Zweifel, 
daß es sich nicht um einen Unterpachtvertrag handelte, 
sondern die Klägerin gemäß § 1 des Vertrages als Ver
käuferin eingestellt wurde. Der § 18 VSV schreibt 
zwingend vor, daß der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer je die Hälfte der Beiträge zu zahlen haben, so 
daß entgegenstehende Vereinbarungen auf der Grund
lage- des abgeschlossenen Vertrages als ein Verstoß 
gegen gesetzliche Bestimmungen anzusehen sind.

Der § 8 des abgeschlossenen Vertrages enthält die 
Bestimmungen über die Gehaltsregelung. Auch hier 
liegen Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen vor, 
da die Gewährung einer Vergütung nicht festgelegt, 
sondern die ganze Last eines evtl, auftretenden Be
triebsverlustes, das Betriebsrisiko, der Klägerin aufer
legt worden ist. Es war hier auch der Einlassung der 
Klägerin beizutreten, daß ein derartiges Verhalten 
gegen gesellschaftliche Verpflichtungen des Arbeitge
bers verstößt und als gegen die guten Sitten verstoßend 
zur Nichtigkeit einer geschlossenen Vereinbarung füh
ren muß, denn im Mittelpunkt unseres gesellschaft
lichen Geschehens steht der schaffende Mensch; er hat 
nicht nur das Recht auf Arbeit, sondern auch ein Recht 
auf tarifvertragliche Entlohnung, auf eine Sicherung 
der Existenzgrundlage. Der Vertrag mit seinen ein
schneidenden Bestimmungen hob diese Sicherung auf 
und zwang die Klägerin zur Tragung von betrieblichen 
Leistungen, die in dem Abschluß eines Arbeitsvertrages 
keine Stütze finden können.

Aus dieser Nichtigkeit getroffener Vereinbarungen • 
ergibt sich die ungerechtfertigte Bereicherung des Ver
klagten bei der Zurückhaltung der eingezahlten Kaution 
der Klägerin und die Zurückweisung der eingereichten 
Widerklage.

A n m e r k u n g :
/Sowohl das Kreis- als auch das Bezirksarbeitsgericht, 

dessen Entscheidung im vorstehenden unverkürzt wie
dergegeben ist, gehen davon aus, daß es sich bei dem 
vorliegenden Rechtsverhältnis um ein arbeitsrecht
liches und nicht etwa um ein zivilrechtliches handelt, 
obwohl sie keine ausdrückliche Prüfung in dieser Rich- 
tumg anstellen. Dies wäre aber deshalb unbedingt er
forderlich gewesen, weil der Tatbestand Zweifel dar
über aufkommen läßt, ob in'diesem Falle das Arbeits
gericht überhaupt sachlich zuständig war.

Gemäß §§ 4 f. VO über die Neugliederung und die 
Aufgaben der Arbeitsgerichte vom 30. April 1953 (GBl. 
S. 693) sind die Arbeitsgerichte für alle Streitfälle zu
ständig, die sich bei der Anwendung von Bestimmun
gen auf dem Gebiete des Arbeitsrechts ergeben, ins
besondere aus Arbeitsrechtsverhältnissen, und für 
Streitfälle, deren Entscheidung ihnen durch gesetzliche 
Bestimmungen übertragen ist. Sie sind nicht zuständig 
für solche Streitfälle, für die auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen eine besondere Zuständigkeit begründet 
ist.

Die Arbeitsgerichte haben von Amts wegen zu prü
fen, ob sie sachlich zuständig sind. Es ist also nicht 
nötig, daß die Unzuständigkeit des Gerichts gemäß 

§ 274 ZPO geltend gemacht wird. Entsprechend § 504 
ZPO in Verbindung mit § 46 Abs. 2 ArbGG hat das 

sachlich unzuständige Gericht vor dem Eintritt in die 
Verhandlung zur Hauptsache auf die sachliche Unzu

ständigkeit hinzuweisen. Beantragt der Kläger darauf
hin die Verweisung an das sachlich zuständige Gericht,
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